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Text 

Besondere Wasserbenutzung an öffentlichen Gewässern und privaten Tagwässern. 

§ 9. (1) Einer Bewilligung der Wasserrechtsbehörde bedarf jede über den Gemeingebrauch (§ 8) 
hinausgehende Benutzung der öffentlichen Gewässer sowie die Errichtung oder Änderung der zur 
Benutzung der Gewässer dienenden Anlagen. Auf Antrag hat die Behörde festzustellen ob eine bestimmte 
Benutzung eines öffentlichen Gewässers über den Gemeingebrauch hinausgeht. 

(2) Die Benutzung der privaten Tagwässer sowie die Errichtung oder Änderung der hiezu dienenden 
Anlagen bedarf dann einer Bewilligung der Wasserrechtsbehörde, wenn hiedurch auf fremde Rechte oder 
infolge eines Zusammenhanges mit öffentlichen Gewässern oder fremden Privatgewässern auf das 
Gefälle, auf den Lauf oder die Beschaffenheit des Wassers, namentlich in gesundheitsschädlicher Weise, 
oder auf die Höhe des Wasserstandes in diesen Gewässern Einfluß geübt oder eine Gefährdung der Ufer, 
eine Überschwemmung oder Versumpfung fremder Grundstücke herbeigeführt werden kann. 

(3) Gehören die gegenüberliegenden Ufer eines fließenden Privatgewässers verschiedenen 
Eigentümern, so haben diese, wenn kein anderes nachweisbares Rechtsverhältnis obwaltet, nach der 
Länge ihres Uferbesitzes ein Recht auf die Benutzung der Hälfte der vorüberfließenden Wassermenge. 
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